
Der Hochzeitstag.

a) fflorgensuppe, Schmuck des Brautpaares und

der ßoebzeitsgäste.

Am Hochzeitsmorgen wird in vielen Gegenden

Deutschlands, z. V. in Bayern und Schwaben, Thüringen
und Friesland ein einfaches Mahl gehalten, das den

Namen „Morgensuppe", „Morgenzeche", „Stutensuppe"

führt. Es bestand ursprünglich in einer Hühnersuppe,

zu welcher in alter Zeit jeder Geladene ein Stück Brot
mitbringen mußte. In der Oberpfalz heißt es die

„Gaglhenne". Bei der Morgensuppe wird das Brautpaar,
das meist schon auf dem Standesamt vor zwei Zeugen

die Ehe geschlossen hat und die Gäste an der Tür em¬

pfängt, beglückwünscht. Man hört Wünsche des Inhalts:
„Ich wünsche Glück in Ehren; wolle Gott, daß ihr's
Himmelreich mit einander verdient", oder: „Wir wünschen
viel Glück, daß ihr gesund und zufrieden bei einander

und lang lebt, nachher wirds unser Herrgott schon recht

machen", oder: „Ich wünsche Glück zum Kirchgang". Wo

es Sitte ist, daß sich namentlich entferntere Verwandte

auf der Straße versammeln, wird diesen Wein und Weiß¬

brot gereicht; auch gerade Vorübergehenden wird von

den Brautführern ein Glas Wein kredenzt. Armen Leuten

und Wöchnerinnen wird die Morgensuppe ins Haus

gesandt. In älterer Zeit bekamen auch die Pfarrer

die Morgen- oder Vrautsuppe. Nach General-Kirchen¬

visitationsakten aus dem Jahre 1711 erhielt der Pfarrer

von Wülfingerode in der Grafschaft Hohenstein die Braut¬

suppe — „das Jungfernessen genannt" —, bestehend „in
zwei Gerichten, Fleisch mit Kuchen, samt einem Stübichen


